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Zusammenfassung:

Die Gemeinde Denkendorf plant im Zuge des Bebauungsplans Nr. VIII „Wassertal“ die Errichtung
von Wohngebäuden in der Gemeinde Denkendorf. Durch die Planung können negative besonnungs-
technische Einflüsse auf die Nachbarschaft nicht ausgeschlossen werden.

In vorliegender verschattungstechnischer Untersuchung wurde die Besonnungssituation in der Nach-
barschaft untersucht. Für die Beurteilung der Verschattungssituation existiert keine gesetzliche Vor-
schrift. Die Ermittlung und Beurteilung erfolgte gem. DIN EN 17037 [6].

Gemäß der DIN EN 17037 [6] sollte für den Beurteilungszeitraum vom 01.02. bis zum 21.03. in
mindestens einem Wohnraum einer Wohneinheit eine Besonnungsdauer von 1,5 Stunden vorliegen.
Die Berechnungen kommen zu folgenden Ergebnissen:

Es zeigt sich, dass in der Nachbarschaft an keinem Gebäude eine erstmalige Unterschreitung der
Besonnungsdauer von 1,5 Stunden gem. DIN EN 17037 [6] auftritt. Daher bleibt ein gesunder Auf-
enthalt aus lichttechnischer Sicht in allen Wohneinheiten auch nach Realisierung der Planbebauung
gewahrt.
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1.  Aufgabenstellung

Die Gemeinde Denkendorf plant im Zuge des Bebauungsplans Nr. VIII „Wassertal“ die Errichtung
von Wohngebäuden in der Gemeinde Denkendorf. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird
nachfolgend Plangebiet genannt. Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Rand der Gemeinde
Denkendorf auf dem Grundstück mit den Flurnummern 152/1 und 154/8 und wird südlich durch die
Altenberger Straße, westlich durch landwirtschaftliche Flächen und nördlich durch bestehende Wohn-
bebauung am Schwarzen Baum Weg begrenzt. Durch die Planung können negative besonnungs-
technische Einflüsse auf die Nachbarschaft nicht ausgeschlossen werden.

Auf Grundlage der DIN 5034, Teil 1 „Tageslicht in Innenräumen: Begriffe und Mindestanforderun-
gen“ und der DIN EN 17037 „Tageslicht in Gebäuden“ soll daher die lichttechnische Situation in
der Nachbarschaft erhoben und beurteilt werden. Sollte eine unzureichende Besonnung prognosti-
ziert werden, werden Maßnahmen zur Verbesserung der Besonnungssituation vorgeschlagen.

2.  Örtliche Gegebenheiten

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. VIII „Wassertal“ befindet sich auf dem Flurstück mit
den Flurnummern 152/1 und 154/8. Im Geltungsbereich – im Nachfolgenden Plangebiet genannt
– sind insgesamt 17 Gebäude mit jeweils einer Garage vorgesehen. Ferner ist gem. [14] im blau
markierten Bereich 3 der Neubau eines weiteren Gebäudes zulässig. Im Bebauungsplan [10] ist
festgesetzt, dass die Plangebäude maximal 2 Vollgeschosse und eine maximale Wandhöhe von
6,6 m aufweisen dürfen. Zudem ist ein Dach mit einer maximalen Dachneigung von 45 ° zulässig.
Für die Planbebauung liegt noch keine Festlegung der Firstlinien der Plangebäude vor, weshalb auf
der sicheren Seite liegend, jeweils beide Dachvarianten mit einer Dachneigung von 45 ° angesetzt
wurden. Es wurde daher eine Plangebäudewandhöhe von 6,6 m üGOK und eine zusätzliche Dach-
höhe von bis zu 6 m für die Plangebäude (gilt auch für das Plangebäude im Bereich 3gem. [14])
berücksichtigt. Die Wandhöhe von 6,6 m wurde auf den jeweils höchsten Geländepunkt gelegt, so-
dass ein Plangebäude an einem niedrigeren Geländepunkt auch eine höhere Wandhöhe als 6,6 m
aufweisen kann. Es liegt daher an jedem Plangebäude eine Wandhöhe von mindestens 6,6 m vor.
Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Rand der Gemeinde Denkendorf und schließt nördlich
und östlich an bestehende Wohnbebauung an. Westlich und Südlich des Plangebiets schließen un-
bebaute Flächen an. In der nachfolgenden Abbildung ist die Planung und die umliegende bestehende
Nachbarschaft gem. Bebauungsplan [10] aufgezeigt:
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© Vorabzug Bebauungsplan der Gemeinde Denkendorf [10]

Abbildung 1: Übersichtslageplan Plangebiet und umliegende Nachbarschaft

Das Plangebiet sowie die direkte Nachbarschaft sind größeren Höhenunterschieden im Gelände un-
terworfen. Nach Süden hin ist das Gelände aufsteigend. Die Modellierung des geplanten Geländes
erfolgte auf Basis eines Höhenplans [11] und die des Bestehenden auf Basis eines Höhenmodells der
Bayerischen Vermessungsverwaltung [15].

Die genauen örtlichen Gegebenheiten im Plangebiet und der näheren Nachbarschaft können den
Lageplänen in Anlage 1 entnommen werden.

3.  Grundlagen

3.1  Allgemeine Grundlagen

Als Plan und Bearbeitungsunterlagen liegen ein Vorabzug des Bebauungsplans [10], Querschnitte
der geplanten Bebauung [13], ein Lageplan mit Höhenschichtlinien [12], ein Höhenplan des Plange-
biets [11], Ansichten, Grundrisse und Schnitte benachbarter Gebäude [16] sowie Geodaten des
Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern [15] vor.

3.2  Verschattung

Zwischen dem Wohlbefinden der Menschen und der Einwirkzeit direkter Sonnenstrahlung besteht ein
bewiesener Zusammenhang: Eine ausreichende Besonnung bzw. Belichtung ist daher nachzuweisen.
gilt als Qualitätsmerkmal für gute Planungsarbeit, dementsprechend ist im Zuge der Bauleitplanung
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eine Betrachtung der Besonnungs- bzw. der Verschattungsverhältnisse vorteilhaft, um eine Mindest-
dauer an möglicher direkter Sonneneinstrahlung zu gewährleisten.

Gemäß Baugesetzbuch [1] führt § 136, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Nr. (3) aus:

„Bei der Beurteilung, ob in einem städtischen oder ländlichen Gebiet städtebauliche Missstände vor-
liegen, sind insbesondere zu berücksichtigen

1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeiten-
den Menschen in Bezug auf

a) die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und Arbeitsstätten, […]“

Es gibt jedoch in Deutschland keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, die einen Anspruch an
Minimalbesonnung festlegt. Aktuell gibt es in Deutschland zwei gültige Normen, die sich dem Thema
Besonnung annehmen:

- DIN 5034-1 (August 2021) [3]

- DIN EN 17037 (Mai 2022) [6]

Die DIN EN 17037 [6] legt Mindestwerte für die Besonnung in einem bestimmten Zeitraum im Jahr
fest. Die DIN 5034-1 [3] aus dem Jahre 2021 formuliert hingegen keine eignen Mindestwerte für
Besonnung und verweist hier auf die DIN EN 17037 [6]. Daher dient in der vorliegenden Untersu-
chung die DIN EN 17037 [6] als Grundlage der Beurteilung der direkten Besonnung. In der DIN EN
17037 [6] wird festgehalten, dass „die Besonnungsdauer ein wichtiges Qualitätskriterium ist und zum
menschlichen Wohlbefinden beitragen kann.“

Gemäß der DIN EN 17037 [6] sollte „eine Mindestbesonnungsdauer in Patientenzimmern in Kran-
kenhäusern, in Spielzimmern in Kindergärten und in mindestens einem Wohnraum in Wohnungen
sichergestellt werden. Dies wird durch eine Mindestanzahl an Stunden, während dieser Raum direktes
Sonnenlicht an einem klaren wolkenlosen Bezugstag des Jahres erhält, erreicht.“

Gemäß Anhang A der DIN EN 17037 [6] kann der Bezugstag zwischen dem 1. Februar und dem
21. März gewählt werden. Dabei werden drei Stufen für die Besonnungsdauer vorgeschlagen:

Tabelle 1: Empfehlung für die tägliche Besonnungsdauer gem. DIN EN 17037 [6]

Empfehlungsstufe für die Besonnungsdauer Besonnungsdauer
Gering 1,5 h
Mittel 3,0 h
Hoch 4,0 h

Pro Wohneinheit sollte mindestens ein Wohnraum eine Besonnung nach obenstehenden Besonnungs-
dauern aufweisen. Im vorliegenden Fall befindet sich in den zu untersuchenden Nachbargebäude
Wohnnutzung.

Gemäß Anhang D.2 der DIN EN 17037 [6] sollte der Nachweis der Besonnungsdauer „auf der
inneren Oberfläche der [Fenster-] Öffnung […] in der Mitte der Öffnungsbreite“ erfolgen. Bezüglich



Möhler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 770-02783 Seite 10 von 14

der vertikalen Lage des Bezugspunktes im Fenster gilt gemäß [6] Folgendes: „Der Bezugspunkt liegt
mindestens 1,2 m über dem Boden und 0,3 m über der Brüstung der Tageslichtöffnung, sofern vor-
handen. Ist bei der Tageslichtöffnung keine Brüstung vorhanden, liegt der Bezugspunkt 1,2 m über
dem Boden.“

An jedem Fenster eines Wohnraums wird daher die Besonnungsdauer in der Mitte der Fensterbreite
je nach Brüstungshöhe auf mindestens 1,2 m über Boden und 0,3 m über Brüstung bestimmt. Sollte
ein Aufenthaltsraum über mehrere Fenster zu verschiedenen Fassaden verfügen, „ist es möglich, die
Dauer der Sonnenlichtverfügbarkeit zu kumulieren, wenn diese nicht gleichzeitig auftritt.“

4.  Ermittlung und Beurteilung der Besonnungssituation

Durch die Errichtung neuer Wohngebäude kann sich in der bestehenden Nachbarschaft die Beson-
nungssituation ändern. Es ist daher notwendig, mögliche Betroffenheiten in der Nachbarschaft zu
ermitteln und zu beurteilen.

Die DIN EN 17037 [6] gibt vor, dass mindestens an einer Fensteröffnung eines Wohnraums einer
Wohneinheit eine Mindestbesonnungsdauer von 1,5 Stunden im Zeitraum zwischen dem 1. Februar
und dem 21. März nachgewiesen werden soll. Aufgrund der vorliegenden örtlichen Randbedingun-
gen, wie umliegender Nachbarbebauung, der Laibungstiefe der Fenster, baulicher Besonderheiten
wie Balkone o.Ä. stellen sich die Besonnungssituationen an den Tagen im Untersuchungszeitraum der
DIN EN 17037 [6] zwischen dem 01.02 und dem 21.03 aufgrund unterschiedlicher Sonnenverläufe
unterschiedlich dar. Es gilt, gemäß den Maßgaben der DIN EN 17037 [6] für mindestens einen Tag
im Beurteilungszeitraum der DIN EN 17037 [6] eine ausreichende Besonnung nachzuweisen, wes-
halb in der vorliegenden Untersuchung abhängig von den äußeren Parametern verschiedene Beur-
teilungstage im Beurteilungszeitraum herangezogen wurden. Es wurde zum einen der 01.02 für den
ersten und damit kürzesten Tag mit den geringsten Sonnenhöhen des Beurteilungszeitraums gemäß
DIN EN 17037 [6] herangezogen. Zum anderen wurde der 21.03 für den letzten und damit längsten
Tag mit den höchsten Sonnenhöhen des Beurteilungszeitraums gemäß DIN EN 17037 [6] herange-
zogen.

4.1  Beurteilungsmethodik

Für die Bearbeitung der vorliegenden lichttechnischen Untersuchung wurde folgende Methodik und
Bearbeitungsschritte zugrunde gelegt:

1) Zur Absteckung des Untersuchungsumgriffs in der Nachbarschaft wird der Schattenwurf der
geplanten Bebauung unter Berücksichtigung des abschirmenden und verschattenden Effekts
der bestehenden Nachbargebäude für den ersten Tag (01.02) und den letzten Tag (21.03)
im Beurteilungszeitraum gem. DIN EN 17037 [6] auf das umliegende Gelände untersucht.
Um wirklich nur maßgeblich und merklich betroffene Nachbarschaft zu untersuchen, wurden
lediglich Verschattungszunahmen, die oberhalb von 20 Minuten liegen, zur Absteckung des
Untersuchungsumgriffs herangezogen. Für die Nachbarschaft, für die die Verschattungszu-
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nahmen unterhalb der besagten 20 Minuten liegen, wird keine merkliche verschattungstech-
nische Beeinträchtigung unterstellt. Führt das Planvorhaben zu einer merklichen Zusatzver-
schattung?

2) Kann 1) mit „Nein“ beantwortet werden, so werden diese Gebäude nicht näher betrachtet.
Für die übrigen Gebäude werden anschließend am 01.02 bzw. 21.03 die Besonnungsdau-
ern in der Bestandssituation (Nullfall) und der Plansituation (Planfall) ermittelt. Liegen für die
maßgeblich betroffenen Nachbargebäude Baugenehmigungsunterlagen vor, so wurden
diese Gebäude gem. DIN EN 17037 [6] fensterscharf untersucht. Für die weiteren Gebäude
wurde vorab eine fassadenscharfe Untersuchung gem. der hilfsweise herangezogenen DIN
EN 17037 [6] durchgeführt. Um etwaigen baulichen Besonderheiten, wie Fensterlaibungen,
Größe der Fenster, Balkone, umliegende Bebauung (Lage, Größe etc.) o.Ä. Rechnung zu
tragen, wurde gemäß einer Handreichung der Hansestadt Hamburg zu einheitlichen Stan-
dards bei Verschattungsstudien im Rahmen von Bebauungsplanverfahren [9] ein pauschaler
Abzug der Besonnungsdauer von 2 Stunden angesetzt. Um etwaige Problemstellen an den
untersuchten Fassaden vorab identifizieren zu können und ggf. geeignet darauf reagieren
zu können, stellt dies aus gutachterlicher Sicht vorerst eine ausreichend hohe Detailschärfe
des Untersuchungsumgriffs dar.

3) Ferner wird in Form einer Differenzbetrachtung (Planfall – Nullfall) untersucht, ob die Beson-
nungsdauern im Zuge des Planvorhabens zunehmen oder abnehmen, d.h. ob sich Verände-
rungen der Besonnungsdauern einstellen.

4) Des Weiteren wird untersucht, ob Nachbargebäude von einer erstmaligen Unterschreitung
der Mindestbesonnungsdauer von 1,5 Stunden gem. DIN EN 17037 [6] betroffen sind.

5) Können für Wohneinheiten der Nachbarbebauung die Kriterien der DIN EN 17037 (min-
destens 1,5 h direkte Besonnung eines Wohnraumes in einer Wohneinheit entweder am
01.02. oder am 21.03.) für eine ausreichende Besonnung nicht erfüllt werden, sind Maß-
nahmen zur Verbesserung der Besonnungssituation in der Nachbarschaft zu erarbeiten.

4.2  Untersuchungsumgriff

Nachfolgend wurde, wie in 1) beschrieben, der Schattenwurf der geplanten Bebauung unter Berück-
sichtigung des abschirmenden und verschattenden Effekts der bestehenden Nachbarbebauung für
den ersten Tag (01.02) und den letzten Tag (21.03) im Beurteilungszeitraum gem. DIN EN 17037
[6] auf das umliegende Gelände untersucht. Um wirklich nur maßgeblich betroffene Nachbarschaft
zu untersuchen, wurden lediglich Verschattungszunahmen, die oberhalb von 20 Minuten liegen, zur
Absteckung des Untersuchungsumgriffs herangezogen. Für die Nachbarschaft, für die die Verschat-
tungszunahmen unterhalb der besagten 20 Minuten liegen, wird keine merkliche Beeinträchtigung
unterstellt. Den Abbildungen in der Anlage 1 kann entnommen werden, wie weitreichend der Schat-
tenwurf der Plangebäude ist. Dabei ist der Schattenwurf in roter Farbgebung, die Plangebäude in
türkiser Farbgebung sowie die Nachbargebäude in schwarzer Farbgebung dargestellt.

In der nachfolgenden Abbildung sind die maßgeblich betroffenen Nachbargebäude gem. Bearbei-
tungsschritt 2) rot und gelb dargestellt. Für die rot dargestellten Gebäude liegen Baugenehmigungs-
unterlagen [16] vor, weshalb für diese Gebäude eine fensterscharfe Untersuchung der Verschattungs-
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situation durchgeführt wurde. Für gelb dargestellte Nachbargebäude wurde mangels Baugenehmi-
gungsunterlagen eine fassadenscharfe Untersuchung der Verschattungssituation mit Pauschalabzü-
gen durchgeführt. Die Plangebäude sind in türkiser Farbgebung und die Nachbargebäude, die nicht
von einer merklichen Zusatzverschattung betroffen sind, in grauer Farbgebung dargestellt. Darüber
hinaus sind die Adressen der betroffenen Gebäude gekennzeichnet.

© Eigene Darstellung mit Geobasisdaten Geobasisdaten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern [15],
Baugenehmigungsunterlagen der bestehenden Nachbarschaft [16] und Planunterlagen ([10], [11], [13], [14])

Abbildung 2: Untersuchungsumgriff

4.3  Bewertung und Beurteilung der Besonnungssituation der zu untersuchenden Nachbargebäude
gem. DIN EN 17037 [6]

Wie in der Beurteilungsmethodik beschrieben, wird nachfolgend untersucht, ob sich an den Gebäu-
den in der Nachbarschaft merkliche Veränderungen der Besonnungssituation einstellen, wenn die
maximal zulässige Bebauung (Planfall) gem. Bebauungsplan [10] der Bestandssituation (Nullfall) ge-
genübergestellt wird. Es wurde geprüft, ob weiterhin ausreichende Besonnungsdauern gem. DIN EN
17037 [6] (mehr als 1,5 Stunden) an den Fenstern bzw. Fassaden vorliegen. Diese Untersuchung
der Besonnungssituation wurde gem. Beurteilungsmethodik für den 01.02 und den 21.03 durchge-
führt. Der oben beschriebene betroffene Bereich der Nachbarschaft wurde in den Anlagen 2 (01.02)
und 3 (21.03) genauer untersucht.

Den Berechnungsergebnissen in den Anlagen 2 und 3 kann entnommen werden, dass es unter Be-
rücksichtigung der maximal zulässigen Bebauung gem. Bebauungsplan [10] am 01.02 in der nörd-
lichen, nordöstlichen und nordwestlichen Nachbarschaft und am 21.03 in der nordöstlichen und öst-
lichen Nachbarschaft zu veränderten Ergebnissen der Besonnungssituation führt.

13

5

11

8 6 4 2

13

Thankostraße

14

11

16
14

12

28

Buchenstraße

Altenberger Straße

Schwarzer Baum Weg

9

3

7



Möhler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 770-02783 Seite 13 von 14

Es zeigt sich, dass es am 01.02 an vereinzelten Fenstern bzw. Fassadenbereichen in der Nachbar-
schaft zu erstmaligen Unterschreitungen der Mindestbesonnungsdauer von 1,5 Stunden kommen
kann. Hier zeigt es sich jedoch auch, dass an den betroffenen Gebäuden Fenster von Aufenthaltsräu-
men bzw. Fassaden vorliegen, die auch nach Realisierung der Planung weiterhin ausreichend besonnt
werden. Es liegt daher am 01.02. für jedes Nachbargebäude eine Wohnqualität aus lichttechnischer
Sicht vor. Am 21.03. werden keine erstmaligen Unterschreitungen der Mindestbesonnungsdauer
prognostiziert. Somit können auch die am 01.02 erstmalig unzureichend besonnten Bereiche in der
Nachbarschaft am 21.03 ausreichend besonnt werden. Eine Wohnqualität aus lichttechnischer Sicht
liegt gemäß den Maßgaben der DIN EN 17037 [6] dann vor, wenn ein Aufenthaltsraum pro
Wohneinheit an einem Tag im Beurteilungszeitraum (01.02 – 21.03) ausreichend besonnt (> 1,5
Stunden) wird. Daher bleibt ein gesunder Aufenthalt aus lichttechnischer Sicht in allen Wohneinheiten
in der Nachbarschaft auch nach Realisierung der Planbebauung gewahrt.

Dieses Gutachten umfasst 14 Seiten und 3 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure GmbH gestattet.

München, den 22. April 2025

Möhler + Partner
Ingenieure GmbH

i.A. B.Eng. M. Zöls i.V. M.Sc. P. Patsch



Möhler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 770-02783 Seite 14 von 14

5.  Anlagen

Anlage 1: Übersichtslagepläne

Anlage 2: Besonnungssituation der zu untersuchenden Nachbargebäude am 01.02

Anlage 3: Besonnungssituation der zu untersuchenden Nachbargebäude am 21.03
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Anlage 1: Übersichtslagepläne

Übersichtslageplan Nullfall

© Eigene Darstellung mit Geobasisdaten Geobasisdaten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern [15], Baugenehmigungsunterlagen der bestehenden Nachbarschaft [16] und Planunterlagen ([10], [11], [13], [14])
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Übersichtslageplan Planfall

© Eigene Darstellung mit Geobasisdaten Geobasisdaten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern [15], Baugenehmigungsunterlagen der bestehenden Nachbarschaft [16] und Planunterlagen ([10], [11], [13], [14])
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Übersichtslageplan Schattenwurf 01.02

© Eigene Darstellung mit Geobasisdaten Geobasisdaten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern [15], Baugenehmigungsunterlagen der bestehenden Nachbarschaft [16] und Planunterlagen ([10], [11], [13], [14])
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Übersichtslageplan Schattenwurf 21.03

© Eigene Darstellung mit Geobasisdaten Geobasisdaten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern [15], Baugenehmigungsunterlagen der bestehenden Nachbarschaft [16] und Planunterlagen ([10], [11], [13], [14])
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Anlage 2: Besonnungssituation der zu untersuchenden Nachbargebäude am 01.02

In den nachfolgenden Abbildungen ist die Besonnungssituation der zu untersuchenden Nachbargebäude für den ersten und damit kürzesten (01.02) Tag des Beurteilungszeitraums gem. DIN EN 17037 [6] dargestellt.

In den beiden oberen Abbildungen werden in der linken Spalte die Besonnungsdauern im Bestand (Nullfall) dargestellt, die ohne Realisierung der Plangebäude an den Fensteröffnungen der Wohnräume bzw. an den Fassadenflächen prognostiziert
werden, sowie in der rechten Spalte die Besonnungsdauern mit Neubau (Planfall) dargestellt, die nach Realisierung des Planvorhabens an den Fensteröffnungen der Wohnräume bzw. Fassadenflächen prognostiziert werden. Basierend auf den
Empfehlungsstufen an die Besonnung der DIN EN 17037 [6] sind die Bereiche in schwarz dargestellt, die geringere Besonnungsdauern als 1,5 h aufweisen. Die braunen und orangenen Farben symbolisieren die geringe Empfehlungsstufe an die
direkte Besonnung gemäß der DIN EN 17037 [6] und stellen Besonnungsdauern dar, die oberhalb von 1,5 h und unterhalb von 3 h liegen. Die gelblichen Bereiche zeigen gemäß der DIN EN 17037 [6] eine mittlere Empfehlungsstufe an die
Besonnung (mindestens 3 h direkte Besonnung). Den Abschluss bilden die in Grün dargestellten Bereiche, die eine hohe Empfehlungsstufe an die Besonnung aufweisen können und mindestens 4 h direkte Besonnung erfahren.

In den unteren beiden Abbildungen werden in der linken Spalte die Veränderungen in der Besonnungsdauer dargestellt, die sich im Vergleich zur Bestandssituation durch die Plangebäude (Besonnungsdauern im Planfall minus Besonnungsdauern in
der Bestandssituation) einstellen. Die in der Legende dargestellten Zahlen stellen Stunden dar. So bedeutet die grüne Farbgebung, dass die Besonnungsdauern im Zuge des Planvorhabens zunehmen und eine gelbe bzw. ins Braune gehende
Farbgebung, dass die Besonnungsstunden im Zuge des Planvorhabens abnehmen.

In den unteren beiden Abbildungen werden in der rechten Spalte die Bereiche in roter Farbe die Bereiche aufgezeigt, für die im Zuge des Planvorhabens erstmalig eine Unterschreitung der Mindestbesonnungsdauer gemäß der DIN EN 17037 [6]
von 1,5 h prognostiziert wird.

Das rote Kreuz zeigt gemäß der DIN EN 17037 [6] den Bezugspunkt für den Nachweis der Besonnungsdauer.

Die nachfolgenden Abbildungen sind eigene Darstellungen mit Geobasisdaten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern [15], Baugenehmigungsunterlagen der bestehenden Nachbarschaft [16] und Planunterlagen
([10], [11], [13], [14]).
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Besonnungssituation Südfassade Schwarzer Baum Weg 2 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Südfassade Schwarzer Baum Weg 3 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Südfassade Schwarzer Baum Weg 4 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Ostfassade Schwarzer Baum Weg 4 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Südfassade Schwarzer Baum Weg 5 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)

Er
stm

al
ig

e 
U

nt
er

sc
hr

ei
tu

ng
 v

on
 1

,5
 h

Ke
in

e 
er

stm
al

ig
e 

Un
te

rs
ch

re
itu

ng
 v

on
 1

,5
 h

Er
stm

al
ig

e 
Ei

nh
al

tu
ng

 v
on

 1
,5

 h



Möhler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 770-02783 Anlage 2.7

Besonnungssituation Ostfassade Schwarzer Baum Weg 5 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Westfassade Schwarzer Baum Weg 5 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Südfassade Schwarzer Baum Weg 6 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Nordwestfassade Schwarzer Baum Weg 6 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Südwestfassade Schwarzer Baum Weg 6 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Ostfassade Schwarzer Baum Weg 7 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Südfassade Schwarzer Baum Weg 7 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Südfassade Schwarzer Baum Weg 8 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Südfassade Schwarzer Baum Weg 9 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Nordfassade Schwarzer Baum Weg 9 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Westfassade Schwarzer Baum Weg 9 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Südfassade Schwarzer Baum Weg 11 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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Besonnungssituation Ostfassade Schwarzer Baum Weg 11 am 01.02
Empfehlungsbesonnungsdauern Nullfall Empfehlungsbesonnungsdauern Planfall

Differenzbetrachtung Planfall - Nullfall Erstmalige Unterschreitung (Nullfall – Planfall)
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